
Das Prinzip der takijja im Islam.

Von '

I. Clold/ihor.

I. Bereits im Koran wird den Rechtgläubigen die Erlaubnis 
erteilt, in Zeiten äußerster Not oder bei Bedrohung des Lebens 
rituelle Gesetze des Islam zu übertreten (Sure 5, 5 ; G, 119). Die 
alten Theologen waren nur darüber nicht derselben Ansicht, ob die 
Übertretung des Gesetzes in solchen Fällen bloß als Konzess i on 
zu betrachten, oder aber als Akt der Lebenserhaltung u n e r l ä ß 
l i c h e  Verpachtung sei. Die beiden Säulen der alten lmnelitischen 
Gesetzeskunde vertreten je eine dieser Ansichten. Während Abu 
.Tüsuf die Übertretung in solchen Fällen bloß als entschuldbar hält, 
schließt sich Muliammed al-Sejbänl jener Tradition an, die den
jenigen, der trotz der Bedrohung des Lebens bei der Strenge des 
Gesetzes ausharrt und ihr zum Opfer fällt, in die Hölle sendet1). 
Die Vertreter dieser letzteren, in den Kodifikationen herrschenden 
Lehre2) generalisieren zur Bekräftigung derselben das durchaus 
nicht auf solche Verhältnisse bezügliche W ort des Koran (2, 191): 
„Und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben“ :!).

1) S. die Textbeilage unten Abschnitt V . —  Vgl. auch Mufld al-'ulüin
wa-mubld al-humüm (Kairo 1310) 10 5 , wo die Frage in einem besonderen 

Kapitel lXJLc. mit Heranziehung einer Mongo

kasuistischer Möglichkeiten erschöpft wird. Von den beiden im Text angeführten 

Ansichten schließt sich der Verfasser an die zweite an:

-3 oLo
£ y * ~

2) KudürT (Kasan 1880) 1G 2 ,5  v. u .: Lo
■= .. s

J .̂ .5 I j  20 jAAO r l Li iXs-y-'J, ebenso auch in

anderen Codices, WikRja etc.

3) Fachr al-dln al-RäzI, Mafatlh al-gajb V, p. 52 5 : xAc- S IJ>ls
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In der Beantwortung der Frage, ob die Erlaubnis solcher 
Übertretung anfcuwenden sei, wenn vom Gläubigen mit Bedrohung 
des Lebens die offene Verleugnung seines B e k e n n t n i s s e s  zu 
G o t t  u nd  d e m P r o p h e t e n  gefordert wii'd, ist man von Sure 
16, 108 ausgegangen, wo von den Folgen der Verleugnung Allahs

a i
jener ausgenommen wird, „der dazu gezwungen wird —  » 5̂1 —

während sein Herz fest im Glauben verharrt“ . Im Hadlt werden 
neben Fällen, in denen Getreue Muhammed’s Tod und Marter der 
Verleugnung der Religion vorzogen, auch solche erwähnt, in denen 
Muliammed selbst seine Billigung darüber aussprach, daß man, um 
gewaltsamem Tode zu entgehen, den Heiden gegenüber sich zur 
äußerlichen Verleugnung des Bekenntnisses herbeiließ1).

Der Fall des ‘Ammär b. Jäsir, eines der frühesten Bekenner

Muhammed’s ((jv^bSt (jybLwJt q »*), wird als stehendes Beispiel für
die letztere Tatsache erwähnt. Er leistete der Nötigung der Heiden 
Folge, die heidnischen Götter zu preisen und Muhammed zu 
schmähen. Als er darüber die Angst seines Gewissens dem Pro
pheten an vertraute, beruhigte ihn dieser: „Wenn nur dein Herz
beim Glauben ausharrt, so tue nur wieder dasselbe, wenn sie dich 
nochmals bedrohen sollten“ 2). Die in dieser und ähnlichen Er
zählungen sich kundgebende Gesinnung steht wohl im Einklang mit 
der relativen Schätzung, die dem Märtyrertum im alten Islam zu
teil ward8). Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß nicht alle
Uberlieferer diesem auf den Enkel des ‘Ammär zurückgeführten 
Berichte günstig sind. Bei Ibn Ishäk wird der Fall ‘Ammär und 
die Billigung des Propheten geradezu verschwiegen, als ob man in 
diesem Kreis ein solches Verhalten nicht als Vorbild für den von 
den Ungläubigen bedrängten Muslim wollte gelten lassen. Mit 
großer Ausführlichkeit werden die Standhaften aufgeführt4) , hin
gegen die Schwächeren mit der summarischen. Bemerkung ab-

JSbi! ,3 liXgJ Sil äjjjkaJl «ÄP ^  Aa-uä bSj
p k

*15! u i >  2ulS>| XAS bi» .JL*

xKJLplJl f̂ Ji lyiJLj bi»> (jr -5' ¿JjäJ.
1) Beispiele für beides in den Kommentaren zum Anfang von B. Kitab 

al-ikräh; Kastallänl VI, 106.
2) Ibn Sa'd III, I, 178, 11 ff.; TabarT, Tafslr X IV , 113.
3) Vgl. darüber Muhammed. Studien II , 387— 391. Auch im Sufismus 

unterscheidet man zwischen i-lcX-g-w und Jfifi i,

Kifäjat al mu'takid bei DamlrT s. v. II, 112, 4.

4) Vgl. noch Ibn Ilisäm 200, 4 v. u., wo der Bericht darüber aufgonommen 
ist, daß der Prophet bei anderor Gelegenheit gerade denselben ‘Ammär und
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gefertigt: j-bLd! iiA « ^  q-'5 „es gab
auch solche, die in Versuchung kamen durch die große Qual, die 
sie traf“ 1). Dies sieht eher einer Mißbilligung ähnlich.

Die alten Gesetzeslehrer betrachten den Fall des ‘Ammär als 
normgebend in ihren auf ähnliche Verhältnisse bezüglichen Bestim
mungen. „Wenn der Machthaber2) zu jemand sagt: Du mußt 
Allah verleugnen, sonst töte ich dich, so steht es ihm frei (A. zu 
verleugnen)“3). Als Bedrohungsarten, die solche Freiheit begründen, 
hat man nur Totschlag und körperliche Verstümmelung zugelassen. 
„Wer in eine Lage gebracht wird —  sagt auch Tabarl im Namen 
des Dahhäk — in der er in einer Weise reden muß, die dem A b
fall von Allah gleichkommt und er redet in dieser Weise aus Furcht 
für sein Leben, sein Herz ist aber standhaft im Glauben, so trifft 
ihn keine Verschuldung. Dies gilt aber nur für die Zunge4) d. h. 
für mündliche Bekenntnisverleugnung, schließt aber nicht auch 
religionsfeindliche Handlungen ein“ 5). Später wird dabei als er
forderlich bezeichnet, die Verleugnung des Bekenntnisses in solchen 
Notfällen möglichst durch doppelsinnige Worte auszudrücken, die 
eine reservatio mentalis ermöglichen, und jedenfalls gegen das er
zwungene äußerliche kufr innerlich zu protestieren ° ); Gott beurteile 
die Taten der Menschen nach der innerlichen Intention7). Ge
wöhnlich werden die Notlügen, die sich Abraham erlaubt hatte, als 
Rechtfertigungsbeweise angeführt. Selbst ein strengen Auffassungen

seine Eltern zum Ausharren bei den ihnen von den Heiden zugefügten Qualen 
ermutigt. —  Alle diese Erzählungen bei Usd al-gäba s. v. ‘Ammär b. Jäsir IV, 44. 
[Vgl. auch Ibu Sa‘d VIII, 193, 11 ff.]

1) lbn Hisäm 205, 5. Die dazu gehörige Glosse des SuhejlT (ibid. II, G7 
unten) hat den Zw eck, die gewöhnliche Überlieferung über ‘Ammär und dio 
Billigung des Propheten nachzuholen.

2) Schon Abu HanTfa beschränkt diese Bestimmung auf Lebensbedrohung 
durch dio Regierung; Täg al-SarT‘a , Sarh al-wikäja (Kasan 1881) 44G:

(3ls xiUCs ^LlaJLwJi Q./Ü bi » ! Q.C-

» ^ l x. i L

3) SejbänT, al-öämi‘ al-saglr (a .li. des Kitäb al-cliaräg) 132 unten: ^UaJLv

XX.AV.J ¿oL j J) +! *JJlj .,  ̂  '

4) Tabarl, TafsTr III, 140.

5) Vgl. ibid. im Namen dos Abu-l-‘Ä lija : xxÜXit.

6) Fachr al-dln al-liäzl 1. c. 52 4 : x^.Jb sJ!

oLoajjÄÄJl.
7) BuchärT wendet die Lehre o LaäJU auf solche Fälle an.
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so geneigter Theolog wie Ihn Hazm leitet daraus die Erlaubnis 
ab , aus Rücksichten auf die Sicherheit des Lebens äußerlich die 
Verleugnung des Glaubens zur Schau zu stellen1). Die Erlaubnis zu 
solchem Vorgehen wird aber nicht in die Kategorie der obl i gaten 
Lebenserhaltung gestellt. Sie ist ein Zugeständnis für die Schwä
cheren. Ehrenhafter sei es auszuharren, Tod und Marter zu er
dulden und —  wie al-Sejbänl (oder sein Kommentator) noch be
sonders hervorhebt —  damit die Feinde zu ärgern2).

Man nennt mit Bezug auf Sure 3, 27 das rechtfertigende Motiv

solcher notgedrungener Bekenntnisverleugnung Furcht, V or
sicht3) : die Rechtgläubigen sollen die Ungläubigen nicht als Ge
nossen erwählen, „es sei denn, wenn ihr Furcht vor ihnen empfindet:
? 3 » Si
öLäj ly&j’ h5l“ . Der terminus tahijja schließt sich an

c > 
eine Textvariante zu dem Worte hIäj an; bei Buchän (Kitab
al-ikräh, Anfang) wird das Wort als erklärende Glosse zu den

Koranworten beigebracht: Kaäj ^9^ . . . bi! • Als terminus

technicus für die entschuldbare Bekenntnisverletzung4) hat das
W ort, das in dieser Bedeutung auch im sunnitischen Islam ein
gebürgert ist5), wie wir sehen werden, viel allgemeiner im schi'iti- 
schen Zweig des Islam Anwendung gefunden.

II. Wenn innerhalb des herrschenden sunnitischen Islam die 
Frage der Zulässigkeit der Verleugnung des Glaubensbekenntnisses 
zumeist nur theoretische Bedeutung hatte, da sie sich ja unter den 
bestehenden Verhältnissen doch nur auf den von Nichtmuhamme
danern etwa ausgeübten Zwang beziehen konnte, so tritt ihre 
aktuelle Bedeutung um so mehr bei den Anhängern der unter
drücktet Parteien hervor. Darf man unter dem Druck der das
Leben und die Sicherheit, bedrohenden Gewalt der herrschenden 
Staatsmacht sein eigenes, der letzteren widerstrebendes Bekenntnis

1) Kitab al-milal wal-nihnl (od. Kairo) IV, 6 nach den Erzählungen über

die Notlügen Abraliam’s : KaÄj ^  Auch

Joseph übte am Ilofe des Pharao takijja ibid. 13, 1.
2) S. unten die Textboilage ganz am Ende.

3) Öübiz, Tria opuscula 131, 3 ist ¿Ca äJ Gegensatz zu eigentlich:

Verbergung der wirklichen Überzeugung; bei Hiläl al-SäbT ed. Amedroz 63, 6 ; 
115, 3 ist es Gegensatz zu Käaä : > ;  bei schi‘itischen Schriftstellern sehr häufig
auch x c lö l ,  z. B. KulTnl, Usül al-Käfi (Bombay 1302) 3 7 , 18 ; 482 paenult.

s
4) Vgl. zur Anwendung des Wortes den reichen Nachweis bei de Goeje, Gloss. 

Fragm. und besonders Gl. Tab. s. v. [Vgl. jetzt Ibn Sa‘d V, 70, 10 ; 158, 11, 15.]

5) Z. B. in der oben angeführten Stelle TabarT, TafsTr III, 140.
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zeitweilig unterdrücken und äußerlich sich zu den Formeln be
kennen, gegen die man im Innern verdammenden Protest erhebt?

Sehr früh ist unter den C h ä r i g i t e n  die Frage besprochen 
worden: ob es erlaubt sei, in feindlicher Umgebung das cliärigi- 
tische Dogma in Wort und Tat zum Scheine zu verleugnen1) ;  sie 
wurde von den verschiedenen Gruppen in verschiedener Weise, von 
den Anhängern des Nagda b. ‘Ämir in bejahendem, von denen des 
Näfi‘ b. Azrak in verneinendem Sinne entschieden2). Noch im 
Katechismus der heutigen Ibäditen wird als eine der Arten der 
Religionsbekennung die Verheimlichung ( .jL+Äi') angegeben8) d. h. 
den unter andersgläubigen Muslimen lebenden Chärigiten das öffent
liche Hervortreten (.^.^b) nachgesehen4).

Am entschiedensten ist die Takijja-Lehre im Schi‘itismus zur 
Geltung gekommen, wo gegen dieses Prinzip nur ganz ausnahms
weise Widerspruch erhoben wird5). Wenn man an die Verfolgung 
denkt, mit der jeder Widerspruch gegen die omajjadische Chalifats- 
idee geahndet wurde, an die geheimnisvolle Art der Propaganda, 
in der allein die Aspirationen der ‘Aliden in größeren Volkskreisen 
Fuß fassen konnten, bis irgend einer ihrer Imäme sich offen hervor
wagte, um dann als Rebell und Religionsfeind hingerichtet zu werden 
oder sein Heil in der Flucht zu suchen: so wird man es leicht 
begreiflich linden, daß sich gerade hier die Doktrin zeitigte, im 
Interesse der Sache ein Geheimnis aus seinem wahren Bekenntnis 
zu machen und den Machthabern gegenüber, der Not gehorchend, 
die Zugehörigkeit zu den herrschenden Irrlehren zu simulieren. Zur 
Rechtfertigung dieses zweideutigen Vorgehens, das in seiner freien 
Anwendung als frivole Heuchelei den allgemeinen Geist des Islam 
in Persien in ethischer Beziehung sehr übel beeinflußt hat0) ,  be
rufen sich die Schi'iten auf das Beispiel der Propheten, die oft 
takijja  angewandt haben, sowie auf den Vorgang der Frommen 
der verschiedensten Zeitalter. Auch die ashäb al-kahf haben zum

1) Vgl. den von Abu Biläl der Cliari^itenfrau al-Balga erteilten Rat:

Ka ääJI q .a .c'îj. ! !  lX Ï  <*liî Kämil 584, 9.

2) NSfi‘ : Js-i-1 Kämil 611, 1 ; Sahrastânï 90, 4 v. n. Nagda:

,3  Ka â XJÎ Sahrast. 92, C v. u. 93, 3 ff.

3) A. de C. Motylinski, L ’“Aqida populaire des Abadhites algériens (Alger 
1905) 8, 6 (Recueil de Mémoires et de Textes . . .  en l’honneur du XIV® Con
grès des Orientalistes 510, 6).

4) Diese cliârigitischen Daten habe ich jüngst bereits in anderem Zu
sammenhang angeführt in Revue de l’Histoire des Roligions LII, 231.

5) éahrastânï 120, 2 ff.
6) Gobineau, Les religions et les philosophies dans l’Asie centrale (Paris

1865) 15— 21 u. ö ., z. B. 68. 87 (immer als ketmän) ; Seil, The Faith of
Islam 84. [Vgl. M. Hartmann, DLZ. 1906 c. 298.]
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Schein Kreuze angelegt und an den Festen ihrer Volksgenossen 
teilgenommen, um der Gefahr zu entgehen1). Wichtig ist den 
Schi'iten die Berufung auf ihren ersten Imäm ‘All, der die ihm im 
Chalifat vorangegangenen Usurpatoren zum Schein anerkannte-), und 
als er selbst endlich an die Regierung kam, an den Einrichtungen 
derselben nichts änderte, weil dies nicht ohne gefährliche Er
schütterungen möglich gewesen wäre 8) ; auf das Beispiel der Imäme, 
die mit ihren Rechtsansprüchen nicht immer offen hervortraten4), 
und nicht zum letzten auf das große Beispiel des bis jetzt ver
borgenen letzten Imäm, dessen cjajba nichts anderes sei, als ein 
durch Jahrhunderte andauerndes ketmän, ein ununterbrochener Akt 
der takijja, der erst dann aufgehoben werden soll, wenn der Imäm 
die Zeit herangekommen sehen wrird, sein offenes Hervortreten mit 
Erfolg und Sicherheit zu bewirken. In diesem Sinne sind die 
Eulogien, die dem latenten Imäm in schi‘itischen Schriften gezollt

1) Ja'kubi ed. Houtsma II, 232, 1.

2) Einige Sclii'iten bezeichnen dies Verhalten als

BahrSnl, Manär al-lnidä (Bombay 1320) 223.

3) Asad Allah al-K5zimI, Kasf al-kinä‘ ‘an wugüh liu^gijjat al-igmS‘ (lith.

Bombay) 149 (aus al-Murtadä, Kitäb al-säfl): ^

q X (3

(3 jvi» x’5̂ L_äj |*.i L-j

//
L*j \ y ^ .sA  ^Lfti ^  L+j öjJl-w LX.S3

ü U  1+5" ^  . Die sunnitischo Wider

legung dieser Auffassung gibt Ibn Ha^ar al-Hojtaml, in al-SawS'ik al-mulirika 

(Kairo 1312) 36 ff.

4) Mas'iidi, Murü£ VI, 27, 4 : t ^ l b  *11! q ./)  (jwLül ̂

x-w.äi K.aääj| 2J l 4.xX.wf >__Lä-LdLj ; vgl. ibid.

30, 8 : KxAJtJl ^  |»^Li=3 . . . ^  &./«LobS|

¿CxflÄJi . Hingegen wird in der ismä'Tlitischen Schrift Ta’wll al-zakät

(Leidener Hsclir. AmTn 248) fol. 175 die Berechtigung der takijja der Imäme 

sehr eingeschränkt; von Öa'far al-Sädik wird zitiert: \3la j»lä
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werden: ¿JJI „Gott beschleunige seine Ber

freiung und mache sein Hervortreten leicht!“ oder: ¿dll u.

h.-w.j*, „Möge Gott sein Hervortreten nahe sein lassen und sein Ge

lingen herbeiführen!“. Dementsprechend in Anrufungen z.B .1):

¿0 ^  LaäI/ö Laj .̂cO

Die älteste sichere literarische Bezeugung der schi'itischen 
takijja finden wir in den Gedichten des poetischen Bekämpfers der 
Omajjaden, des Anhängers d e r ‘Aliden, K u m e j t .  In einem Ruhm
gedicht auf die ‘Aliden klagt er (IV, v. 86), daß er „trotz seiner 
Liebe zu ihnen und trotzdem er immer darauf ausgeht, ihnen bei
zustehen , doch nur h e i m l i c h  auf ihrer Bahn wandeln kann und 
eine andere Gesinnung vortäuschen muß“ 2), und im selben Gedicht 
v. 104. 105 verwendet er zur Bezeichnung seines zweideutigen Ver
haltens den Ausdruck takijja3). Ein ‘Alide selbst rechtfertigt den 
Dichter mit Hinweis auf die talnjja wegen eines den Omajjaden 
scheinbar günstigen Verses4). In den schi‘itischen Traditionen nimmt 
die takijja eine sehr hervorragende, fast dogmatische Stelle ein. Im 
Unterschiede von der eben dargestellten sunnitischen Auffassung 
wird sie nicht als ruchsa, als Konzession für die Schwächeren, be
handelt, sondern als unerläßliche Pflicht, die niemand aus Übereifer 
unterlassen darf. In diesem Sinne läßt man nicht nur die späteren 
Imäme und Theologen lehren, sondern sie kleiden ihre Ermahnungen 
direkt als Sprüche des Propheten ein. „Ein Gläubiger, der die takijja

nicht übt, ist wie ein Körper ohne Kopf“ aUüj ^

 ̂ 5). „Hätte Gott gewollt —  sagt der Prophet °) —
so hätte er auch die takijja verboten und euch befohlen bei allem 
auszuharren, was euch von eueren Feinden trifft durch euer offenes 
Bekenntnis zur Wahrheit. Aber, fürwahr, die wichtigste euch von 
Gott auferlegte Pflicht, nach der Liebe zu uns und der Bekämpfung 
unserer Feinde, ist die Anwendung der takijja  für euch und euere 
Brüder in Gott. So fürchtet denn Gott und setzet euch nicht seinem 
Zorne aus durch das Unterlassen der takijja und die Verkürzung 
der Interessen euerer rechtgläubigen Brüder“. In ganz detaillierter 
Weise läßt man den ‘All bei der Bekehrung eines griechischen

1) Manar al-huda 379.
2) Die Häsimijjät des Kumait, ed. Jos. Horovitz, 137, 12.
3) Ibid. 1. 10. 16.
4) Ag. X V , 127, 3.
5) Hasan ‘AskarT, TafsTr 129 unten.
6) Ibid. 239.



Philosophen die Einzelheiten der takijja entwickeln. Nachdem er 
ihm die Grunddogmen des Islam in schi‘itischem Sinne dargestellt 
hat, läßt er noch eine ausgedehnte Ermahnung folgen. „Ich befehle 
dir, daß du in deinem Religionsbekenntnis die takijja anwendest 
(dabei zitiert er Sure 3, 27). Ich erlaube dir demnach, unsere 
Feinde als vorzüglicher zu erklären, wenn dich die Furcht dazu 
drängen sollte; ich erlaube dir, dich offen von uns loszusagen

(LL/j spLJI , wenn dich die Angst dazu zwingen sollte; du

darfst die obligaten Gebete unterlassen, wenn du durch die Leistung 
derselben Schaden für deine Person befürchten solltest. Daß du 
im Zustand der Furcht unsere Feinde vor uns bevorzugst, kann 
ihnen nichts nützen und uns nichts schaden; ebensowenig kann es 
uns Nachteil bringen, wenn du aus Furcht dich von uns lossagst. 
Denn du sagst dich von uns los auf kurze Weile mit deiner Zunge, 
aber bewahrst uns innerlich deine Treue, damit du dein Leben er
rettest und für Monate und Jahre hinaus auch jene schonst, die 
du von unseren Getreuen und Brüdern kennst und die dich kennen; 
bis daß diese Bedrängnis gelöst wird und dieser kummervolle Zu
stand auf hört. Dies ist vorzüglicher als sich dem Verderben aus
zusetzen und dadurch alle Möglichkeit des Wirkens für den Glauben 
und das Heil deiner rechtgläubigen Brüder abzuschneiden. Hüte 
dich also, die takijja zu unteiiassen, die ich dir anbefehle; denn 
du könntest dadurch dein und deiner Brüder Blut vergießen, dein 
und ihr Wohl dem Untergange aussetzen, dich und sie den Händen 
der Feinde der Religion ausliefern. Gott hat dir befohlen seinen 
Glauben und dessen Bekenner zum Glanz zu bringen. Wenn du
aber meinem Befehle zuwiderhandelst, so schädigst du dich selbst
und deine Brüder mehr als dies die nawäsibx) und die Ungläubigen 
tun“ 2). Wir ersehen aus dieser Ermahnung, daß die takijja  in
erster Reihe im Interesse der Sicherheit der Bundesgenossen ge
fordert w ird3) , deren Wohlfahrt durch die Kühnheit und den 
Märtyrermut des einzelnen leicht aufs Spiel gesetzt werden könnte. 
Daher erscheint die takijja zumeist in Verbindung mit den hukük 
al-ichwän, den „Interessen der Brüder“ . Man fragte den Imäm 
‘A ll b. Muhammed: „W er ist der an guten Eigenschaften voll
kommenste Mensch?“ Er antwortete: „Derjenige, der die takijja

1) Vgl. ZDMG. 36, p. 281 Anm. 1.
2) ‘AskarT, TafsTr 6 9 ; eine andere wichtige Stelle in diesem schi'itisclien 

Korankommentar, von dom nur der zur II. Sure gedruckt vorliegt, ist p. 245.
3) Dies muß besonders bei Vergleichung mit B. Ikräh nr. 6 als charakte

ristisch erscheinen, wo die takijja von den Hanafiten zuerst auf die persönliche 
Gefahr beschränkt, später auf die der nächsten Blutsverwandten ausgedehnt 
wird, aber als unanwendbar gilt, wonn dadurch die Sicherheit Fremder (nicht

Blutsverwandter) gestützt werden könnte —  wie Buch,
hinzufügt.
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am sorgfältigsten anwendet und den  A n s p r ü c h e n  s e i n e r
S. g.

B r ü d e r  am meisten Genüge leistet“

Man hat dafür den terminus ¿U&dlj

Aus diesem Gesichtspunkt figurieren in schi‘itischen Systemen 
des Religionsgesetzes zuweilen die in sunnitischen systematischen 
Werken nicht vorkommenden besonderen Kapitel *,aääJ| und

vĴ .Ä=> L-Jlxi'2).
Es ist jedoch eine unaufhörliche Klage der unterdrückten An

hänger der Schi'a, daß sie zur takijja gezwungen sind. In einer 
dem ‘A ll zugeschriebenen Chutba wird die Verfolgung der Gläu
bigen geschildert, wie sie unaufhörlich auf der Flucht sich befinden 
und wie sie durch die takijja verdunkelt werden8) ; und im 8 . Jahr
hundert d. H. klagt ITasan ihn al-Mutahhar al-HillT, daß die Schi'iten
in den meisten Zeiten sich aus Furcht vor den Machthabern im
Winkel der takijja verborgen halten mußten4). Der innere Kampf, 
den der durch dies Takijja-Verhalten hervorgerufene falsche Schein 
dem Gemüt der ehrlichen Gläubigen verursacht, wird dem Religions
krieg gleichgestellt. Der Imäm Ga‘far b. Muhammed hat darüber 
folgende Sentenz: „Der Seufzer des über unsere Unterdrückung 
Betrübten ist soviel wie die Lobpreisung Gottes, sein Kummer um 
uns ist Gottesdienst und das V e r b e r g e n  seines Gehei mnisses  
ist  ( j ihädu. Der Imäm Abü ‘Abdallah bezeichnete diesen Spruch 
als Wahrheit, „die würdig sei, mit Goldwasser aufgeschrieben zu 
werden“ 5).

Es ist denn auch im Schi'itismus die Billigung der Verheim
lichung immer in Anspruch genommen worden. In Biographien 
schi‘itischer Autoritäten sind die dies Verhalten bezeugenden Be
merkungen nicht selten; z. B. vom Historiker al-Wäkidl, der, ein 
fester Schi'ite, in bezug auf ‘A ll absonderliche Ansichten hatte, 
nach außen hin aber die herrschenden Anschauungen bekannte:
KxääÜ6); auch von anderen in den Schi‘itenlisten vorkommenden

1) Tafsir al-‘AskarI 131. Vgl. viele Sprüche bei KullnT 1. c. 209 ; 482 ff. u. ö.
2) Tusl, List of Shy’ab Books 104 paenult., 319, 3.

3) i_X.s Nabg al-baläga (Beirut 1307) ed. ‘Abdub, 50, 8.

4) Der Text in meinen Beiträgen zur Literaturgesch. der Si‘a (Wien  
1874) 33, 21 ff.

5) N egefi, al-Muntacliab fi-l-marätT wal-ohutab (Bombay 1311) I , 13G:

6) Fihrist 98, 21 (do Goeje, Gloss. Tab.).
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Leuten: „er gehörte zu unseren Genossen; aber er verheimlichte 
seine Sache“ 1), „er übte nach außen (^LkJ! das Fikh nach dem 
madhab des aber im Innern (^LLJ! ,3 ) hing er der Lehre
der Imämijja an“ 2) u. a. m., während allerdings auch Ausnahmen 
von mutigem Ausharren und unerschrocken freiem Bekenntnis be
sonders hervorgehoben werden müssen3).

III. Die takijja steht also zunächst im Dienste des allgemeinen 
Wohles der unterdrückten Partei und wird nicht durch persön
liches Interesse begründet. Zu den Einzelheiten, bei denen vom
Recht der takijja Gebrauch gemacht wird, gehört auch das Ab
legen falscher Zeugnisse und Eide4). Aus diesem Gesichtspunkt 
wird die in sunnitischen Schriften gegen eine von den Imämiten 
nicht anerkannte übertreibende Partei, die Chat täbi j  j a, erhobene 
Beschuldigung verständlich, die in verschiedenen Fassungen vor
gebracht wird. Nach der einen hätte ihr Stifter verordnet, daß
die Zugehörigen in Vermögens-, blut- und eherechtlichen Angelegen
heiten falsches Zeugnis zum Schaden der Gegner ablegen dürfen 5) ; 
nach der anderen erlaubt diese Religionspartei falsche Zeugen
aussagen zum Vorteil der Gesinnungsgenossen0): also in beiden
Fällen aus dem positiven oder negativen Interesse der G e s a m t 
h e i t 7). Unter den Lehrsätzen des als Ketzer Hingerichteten schi‘ - 
itischen Theologen Muhammed b. ‘A ll al-Salmagänl, wird erwähnt, 
er habe gestattet, daß jemand z u g u n s t e n  s e i n e s  B r u d e r s  
auch ohne bestimmtes Wissen sich als Zeuge melde, wenn ihm für 
seinen Anspruch sonst nur e in  Zeuge zur Verfügung steht8).

y
1) Tüsl, List of Shy’ah Books 8 0 ,6 : 8y«| L .

2) Ibid. 2G4, 7 ff-.

3/ Ihn Batöja II , 247 : ^

4) Aus schi‘itisclien Grundwerken zitiert bei Mühleisen-Arnold, Der Islam 
(Gütersloh 1878) 146.

5) Ihn Rosteh ed. de Goeje 218, 18, aber nicht mit takijja motiviert.

6) al-NawawT zu Muslim I , 33 unten als Lehre des Säfi‘1: »oLjkvl

7) Wenn man für solche schi'itische Lehren ethnographische Anknüpfungen 
zugibt, kann man als Parallele auf die Anschauungen der Brahmanen hinweisen, 
von denen —  nach Dubois —  „der Meineid sogar für eine Tugend erklärt 
wurde, wofern er ihrer Kaste Nutzen bringe“ (bei Jolly, ZDMG. 44, 349).

8) Im Bäb al-sabädät seines Fikh-W erkes Kitäb al-takllf: *•■*>
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Die Gestattung solcher Freiheit scheint eine Übertreibung der 
aus dem Takijjaprinzip folgenden Zulassung zweideutiger Zeugen- 
und Eidesaussagen zu sein, um die Gläubigen der Bedrückung und 
Vergewaltigung zu entziehen. Die Förderung der allgemeinen W ohl
fahrt wird auf die des privaten Vorteils der Glaubensgenossen aus
gedehnt.

Wie die takijja der Begünstigung des zweideutigen Verhaltens 
in allen Beziehungen des Lebens förderlich ist, so ist sie es auch 
vornehmlich auf dem Gebiete des Schwures. Die muhammedanische 
Ethik hat die Billigung der zweideutigen Schwüre und überhaupt 
der Kniffe im Eideswesen aus dem vorislamischen Arabertum ererbt 
und der Ansicht, daß man durch zweideutige Ausdrücke der Lüge 
scheinbar entgehen kann, in aufrichtig gemeinten Sentenzen ganz 
unverhohlen Ausdruck gegeben1). Die Möglichkeit der reservatio
mentalis bei der Eidesleistung wird in der Ausbildung des muham- 
medanischen Rechtes als zu recht bestehend anerkannt; die Zu
lassung derselben allerdings auch in weitem Maße juristisch ein
geschränkt. Besonders hat aber die hanafitische Richtung2) in
einer, freilich von ei'nsteren Lehrern nicht immer gebilligten8), 
Literatur das Kapitel der hijal, Rechtskniffe, auch auf dem Gebiete 
der Eidesfragen fleißig und scharfsinnig gepflegt. Im Zusammen
hänge der Takijjadisziplin kann mit ihr die schi'itische Theologie

.¿ .t. xJ ^ l £=3 io! J o »  JU?

TiisT, List of Shy’ah Books 306, 1.

1) Z. H .: ^  B. Adab nr. 114. ^

L /0 dom ‘Omar zu

geschrieben, MuhSdarSt al-udabä I, 300.
w w

2) Bei erzwungenen Eiden: «J

SlX/oLs y i  KastallSnT X , 114.

3) Buclmri mißbilligt auch hier die laxen Anschauungen der Hijal-Leute,

indem er seine individuelle Meinung in gewohnter Weise in der Kapitel

überschrift des 1. Bab des zum Ausdruck bringt:

^  ^  d. h. „Über die

Unterlassung der Kniffe und daß in  S c h w ü r e n  und  a n d e r e n  D in g e n  
immer nur die innere Intention in Betracht gezogen wird“. Buch, will damit 
ausdrücken, daß auch bei Eiden die listigen Täuschungen, wenn sie auch 
äußerlich sich in legalen Formen bewegen, zu verpönen sind. Dieser Voraus
setzung wird in einigen Codices des Buch, der Boden entzogen durch die Text

variante: ^  „im Glauben und in anderen Dingen“ , wodurchC.
die Eide aus der gegen die Rechtskniffe ausgesprochenen Mißbilligung aus
geschlossen würden.
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und Ethik den Wettstreit füglich aufnehmen. Die takijja ist der 
richtige Nährboden für die Zulassung und Billigung täuschender 
Worte und Ausdrücke, zweideutiger Wendungen im Eide

, um dadurch den Verfolgungen zu entgehen und die 
Glaubensgenossen vor Gefahr zu schützen. Der Imam al-Ridä lehrt: 
„Allah hat diese zweideutige Ausdrucksweise zu einem Mittel ge
macht, unsere Sl‘a und unsere (der ‘Aliden) Verehrer zu bewahren“

xj L*** '¡ijjjÄ.J! wlX.55 Jots»- ¿JJI Und die
Billigung eines solchen Vorgehens wird durch Beispiele aus den 
Prophetenerzählungen und dem Verhalten der alten Frommen be
kräftigt, unter denen die Erzählung, wie der fromme Hazkll, der 
Anhänger Moses’ am Hofe des Pharao1), durch stilistische Künste 
scheinbar der Anbetung des sich vergötternden Königs beistimmt, 
die interessanteste ist2).

IV. Die Anerkennung dieser Art der takijja nimmt denn auch 
früh ihre Stelle in der schi‘itischen Literatur ein. Bereits einer 
der ältesten schi'itischen Gesetzesgelehrten, Ahmed b. Muhammed 
al-Barkl (3. Jahrh.) trug zu dieser Literatur bei:i) und es ist be
zeichnend, daß eine Schrift über von einem späteren
schi'itischen Gelehrten, Muhammed b. Mas‘üd al-‘AjjäsT, inmitten 
einer Reihe gesetzeswissenschaftlicher Schriften aufgeführt wird4).

Die philologische Erudition kam dem weiten Gewissen der 
Leute durch Zusammentragung der doppelsinnigen Ausdrücke zu 
Hilfe. In diesem Sinne verfaßte Ibn Durejd sein durch Thorbecke 
herausgegebenes Kitäb al-malähin mit dem in der Einleitung aus
gesprochenen Zwecke, „daß solche, die zu einem ihnen unbequemen 
Eid gepreßt werden, zu diesem Buche ihre Zuflucht nehmen und 
von den in demselben verzeichneten Doppelsinnigkeiten Gebrauch 
machen, etwas anderes im Sinne haben, als was ihre Rede schein
bar ausdrückt, und dadurch von der Ungerechtigkeit des Bedrückers 
loskommen“ . Es ist nicht zufällig, daß es ein eifriger Schi‘ite, 
Abü ‘Abdallah Muhammed al-Mufagga1 (st. 320), ist, der gleichzeitig

& . o y
mit Ibn Durejd ein 5)^y> verfaßte. Seiner

1) Seine Grabesstelle wird in der Nähe der Südün-Moschee (HHrat 
al-Bätilijja) in Kairo verohrt (‘A ll Mubarak, Chitat V, 21).

2) Tafslr al-‘Askar! 143.
3) Tüsl 38, 7 : U j ’jC i'; 39, 5 : o U i " .
4) Ibid. 317, 4.
5) Nach anderen ^ .
6) Flügel, Gramm. Sch. 22 4 ; Zitat bei Jäküt III, 444 , IG; Muhäd. ud.

1 ,3 0 0 : o »  <*.XÄa ä.aS L« JvÄxii
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schi'itischen Anhänglichkeit verdankte dieser auch als Dichter und 
Philolog bekannte Gelehrte1) seinen Beinamen al-Mufagga‘ „der 
(über das Schicksal der ‘alidischen Familie) Betrübte“ 2). Er ver
faßte viele Trauergedichte über die Imame und ihr trauriges Ende.

Zu dem vielfach nachgewiesenen Zusammenhange der Mu‘tazila 
mit dem Schi‘itismus stimmt es ganz gut, daß den hier be
handelten Takijjalehren verwandte Anschauungen auch von alten 
mu'tazilitischen Autoritäten berichtet wei’den. Von Abu-l-Iiudejl 
al-‘Alläf (st. 235) wird die Lehre überliefert: „Wenn sich jemand

*” ° 3in einer Zwangslage befindet (syC*j|) und sich nicht auf zweideutige 
Iiede (¡jr  versteht, belastet ihn keine Verfehlung,
wenn er sich der Lüge bedient“ Icytayn gj
* ;.c s). Auch von der Schule der Nazzämijja, deren Stifter in 
Politik und Dogma unverkennbar schi'itische Neigung kundgibt4), 
wird die Lehre von der bedingungsweisen Zulässigkeit der falschen 
Zeugenaussagen überliefert5); es ist jedoch in letzterem Falle der

Schreib- oder Druckfehler KxxiLiiii! für ¿¿ajLLÜ nicht ausgeschlossen.

V. Aus M u h a m m e d  b. a l - l l a s a n  a l - S e j b ä n l ’ s K i t a b  
n l - s i j a r  a l -Jcab ir ,  mit Kommentar von M u h a m m e d  

al  - Sar  a c h s l c).
(Hdschr. der Leidener Universitätsbibliothek, Nr. 1775; fol. 2 7 8 a.)

.. .. -  o }
s\.lac ‘ j j

^  ^^ (3
o >

^  s IwjLabI JöLäj

1) Sein bei H. Cli. nr. 2906 erwähntes L jU cT

zitiert TebrTzT, Ham. 449 , 1 ; daraus scheinen auch die Zitate bei Ibn
Sida, Muchassas XIII, 176, 9 : 178, 6 genommen zu sein; ein einzelnes Kapitel

aus diesem Buch: JuiJl l\ :> - Tebrlzl 540, 4 ; mit einem anderen: l\5>-

(iiber die Gedichte der Beduinen) beschäftigt sich Abu-l-‘Alä al-Ma'arrT im Risälat 
al-gufrän, .IliAS, 1902, 85 unten.

2) Tüsl 271 : r i  <+>.vw

fvzlÄi .

3) SahrastänT 36 nr. 7. 4) Sahrastänl 39 nr. 11.
5) Murtadä, Ithäf al-säda (Kairo 1311) 11,253, 9.
6) Leider können die Textworte vom Kommentar nicht unterschieden 

werden.
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Jjcü i! J J  bi! r ) i aJ bS ^ .¿ i Jo  IlX^j

J .;>0 o U s  U . A j  ^3 J iT j  jv li q.^ ^ l'i aüls o»^av^j

iL L c . ^ ä j lX j> ! iw lc ä .j^  3  J) v_jb-wj.j jj!* ,

¿üo^Ü ^ ¿ i L ü ü j ^ JIä j  ¿OJLj (¿S^äJi b!y==>bSi

0-^> £ * O jA  ^.ÄXiLw! ^ JL *J  *]]! ^.jls iAÄ£- V_JLw.£a j
o
&.£>Lj! 0.X) tLuüu^bSlj *.aJ| jvJ^Lxtol La bH 2)aJj.ÄJ ^j^sKJI

^ÄJOai !J>ls (l\S> o i^ J S  K/S.U c^ o L iJo l Le JutJ»)

o L & X ä j bS iOoy -̂ ^.jli jä x J f o^ Lsc1. L*i| 0 i r  J^xäj Q "̂1

k.äajL«.I3 ^Iav.!J ! ^ .Lc 3  c r -̂5
9 <**

lX***Jüa ^Lüwo^b j.^5 3)^L*.jbSb v_̂ 1äÜ

°)^ Lx iC ii 3  ^1 hS| J^ nsl aU.j^*JU ÄÜ3 4) ¿¿.^ ¿O l: { ^ Q .iz 'jA

S-
.̂yi _^*öLj r)i ^Li Q.JÜ5 oj-JLLj ^ * j

w iLiP  vMl i  J j  q.a5 i,)a./ä+^\.IIj ^.JLäxII (3 u m-*̂

Li^LiPj ^lX*Ü q>3 JO d»”5* OIaäJI 0y« lX>-^S «E.jL>0 bi

bi ¿Jii 'w®.> 0.xi ^.^j.Xj oLaäJ! «lÄaoj U i i uSbLgJl

l\ * j  ^Lix»«b!l 3  ‘ x*s oL*JU  bi L*j o L o tii v ö o  xas La

La», Q.j_VJi 3 ¿öbLai! (jvS^^i.1! »L.frrai

(iÄ ĴLs ¿Ua^.^m • v_.¿.S-Lo ,3 lX^-j_j bi u5s.jj>_5
p

‘ ^ lc! ¿0j !_5 jvjLj e)i

1) Nach Flügel zu W ien nr. 177 8 (III, 200) wäre in diesem Werke Abu 
Jüsuf niemals mit Namen erwähnt; daraus könnte gefolgert werden, daß hier 
ein Einschub des Kommentators beginnt.

2) Sure 6, 119.
3) Vgl. Sure IG, 108.
4) Vgl. Zähiriten G8.
5) Es ist nicht klar, auf welches „Kitäb“ hier Bezug genommen ist. 

Wenn der Passus von SarachsT ist, so könnte er sich auf seinen Grundtext be
zogen haben; aber weder hier noch in den unmittelbar vorangehenden Stücken 
sind, wie mir auch Herr Dr. Juynboll bestätigt, die zitierten Worte zu finden.

C) Vgl. Sure 5, 5.
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